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§ 2

(1) Das gemäß § 1 Abs. 2 der Verordnung vom 
15. März 1968 über die Verbesserung der Fürsorge in 
den staatlichen Feierabend- und Pflegeheimen (GBl. II 
S. 178) festgesetzte monatliche Taschengeld wird

für Rentner auf 53 M und

für Ehegatten von Rentnern, für die ein 
Ehegattenzuschlag zur Rente gezahlt wird,

auf 48 M

erhöht, soweit diesen nicht nach Entrichtung des Unter
haltskostenbeitrages von der Rente ein höherer Betrag 
als Taschengeld zur Verfügung steht.

(2) § 2 Abs. 1 der Verordnung vom 23. Februar 1956 
über staatliche Leistungen der Sozialfürsorge für hilfs
bedürftige Bewohner nichtstaatlicher Einrichtungen 
(GBl. I S. 248) erhält folgende Fassung:

„(1) Die Heimbewohner nichtstaatlicher Feierabend- 
und Pflegeheime erhalten aus staatlichen Mitteln in 
gleicher Höhe und nach gleichen Grundsätzen Ta
schengeld wie Heimbewohner staatlicher Feierabend- 
und Pflegeheime.“

§3

(1) Die gemäß § 16 Abs. 1 der Verordnung vom 
15. März 1968 über die Allgemeine Sozialfürsorge vor
zunehmende Anrechnung der am 1. März 1971 ent
sprechend der Verordnung vom 10. Februar 1971 über

die Erhöhung der Mindestrenten der Sozialversiche
rung (GBl. II S. 133) wirksam werdenden Rentenerhö
hungsbeträge — einschließlich der Erhöhung des Ehe
gattenzuschlages — auf Leistungen der Allgemeinen So
zialfürsorge darf nicht zu einer Kürzung der bisher zu
sätzlich zur Rente bewilligten Sozialfürsorgeunterstüt- 
zungen führen.

(2) Die Rentenerhöhungsbeträge — einschließlich der 
Erhöhung des Ehegattenzuschlages — entsprechend der 
Verordnung vom 10. Februar 1971 über die. Erhöhung 
der Mindestrenten der Sozialversicherung sind zur Be
seitigung oder Minderung des staatlichen Zuschusses, 
der Rentnern und ihren Ehegatten in Feierabend- und 
Pflegeheimen zur Erreichung des gesetzlich festgelegten 
Taschengeldes gewährt wird, zu verwenden. Die Be
stimmungen des § 2 dürfen dadurch jedoch nicht be
rührt werden.

§4

Diese Verordnung tritt am 1. März 1971 in Kraft.

Berlin, den 10. Februar 1971

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

N e u m a n n  
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden

Der Minister für Gesundheitswesen 
S e f r i n
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